Vereinbarung

zwischen

der Kirchengemeinde Name

· Nachstehend Kirchengemeinde -

und

dem Posaunenchor Name

· Nachstehend Posaunenchor -

§ 1 Grundlage und Zweck

1.
Die Kirchengemeinde hat den Posaunenchor als rechtlich unselbständigen Teil der Kirchengemeinde gebildet.

2.
Zweck des Posaunenchors ist die Erhaltung, Pflege und Förderung der bestehenden gemeindlichen Kirchenmusik, insbesondere durch die regelmäßige Mitgestaltung von Gottesdiensten und kirchengemeindlichen Veranstaltungen durch den Posaunenchor.

Der Posaunenchor fördert seine ehrenamtlichen Mitarbeitenden und den Nachwuchs, beschafft Noten und Instrumente innerhalb der im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel und spricht ein Programm regelmäßig mit den Verantwortlichen der Kirchengemeinde ab.

Der Posaunenchor kann die Kirchengemeinde nach außen, z. B. gegenüber der bürgerlichen Gemeinde, mit musikalischen Beiträgen und Veranstaltungen, vertreten und repräsentieren.

Der Posaunenchor arbeitet mit seinen fachlich übergeordneten Gremien wie ejw, ejw-Posaunenreferat und EPiD (Evangelischer Posaunendienst in Deutschland) zusammen.

Grundlagen der Arbeit des Posaunenchors ist die Ordnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg: „die Kirchenmusik empfängt ihren Auftrag aus dem Wort Gottes und hat Teil an der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Sie vereinigt die Gemeinde zur Anbetung und zum Lobe Gottes, zu Klage und Trost.“ (Präambel der Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes in der Evangelischen Landeskirche Württemberg). 1

Die Mitglieder des Posaunenchors nehmen diese Aufgaben selbständig und in Verantwortung gegenüber dem Kirchengemeinderat wahr.
Die besonderen Verantwortungsbereiche des Kirchengemeinderats, der Pfarrerinnen und Pfarrer und der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker bleiben von dieser Vereinbarung unberührt.


§ 2 Gemeinnützigkeit

Als rechtlich unselbständiger Teil der Kirchengemeinde verfolgt der Posaunenchor ausschließlich und unmittelbar deren gemeinnützige und kirchliche Zwecke. Er ist selbstlos tätig.


§ 3 Finanzmittel

1.
Die Geldkonten des Posaunenchors werden aufgelöst und auf das Girokonto der Kirchengemeinde übertragen. Die für den Posaunenchor zweckgebundenen Mittel werden in eine Verbindlichkeit für diesen überführt. 

2.
Für den Posaunenchor wird im Haushaltsplan der Kirchengemeinde ein Kostenträger oder eine Kostenstelle gebildet. Auf dieser Kostenstelle werden die Zuschüsse, Zuwendungen, Spenden und sonstigen Erträge aus den Aktivitäten des Posaunenchors sowie die mit der Aufgabe des Posaunenchors verbundenen Aufwendungen abgebildet.
Der Posaunenchor erhält eine Bewirtschaftungsbefugnis über die Kostenstelle und Kostenträger des Posaunenchors. Der Vorstand des Posaunenchors kann eine Person benennen, welcher der Kirchengemeinderat diese Bewirtschaftungsbefugnis überträgt. In diesem Rahmen entscheidet er über die Verwendung der Mittel für Zwecke des Posaunenchors.

3.
Bei der Haushaltsplanung wird der Vorstand des Posaunenchors einbezogen.

4.
Eingehende Zuwendungen werden von der Assistenz der Gemeindeleitung der Kirchengemeinde der Kostenstelle Posaunenchor zugeordnet und die Kirchengemeinde oder die Assistenz der Gemeindeleitung veranlasst die Erstellung einer Zuwendungsbescheinigung.

5.
Alle Auslagen, die innerhalb der Bewirtschaftungsbefugnis getätigt wurden, können zur Erstattung bei der Assistenz der Gemeindeleitung eingereicht werden.
Bei Bedarf und zu besonderen Anlässen sind kurzfristige Handvorschüsse möglich. 
Dem Posaunenchor kann für die Auslage seiner Ausgaben ein dauerhafter Handvorschuss aus seinen Finanzmitteln gewährt werden. Über die Höhe des Betrages entscheidet der Kirchengemeinderat im Einvernehmen mit der Evangelischen Regionalverwaltung. Dieser Betrag kann einer benannten Person ausbezahlt werden. Die Erstattung der aus dem Handvorschuss getätigten Ausgaben erfolgt ebenfalls über die Assistenz der Gemeindeleitung. Einnahmen müssen direkt auf das Konto der Kirchengemeinde einbezahlt werden und dürfen nicht mit dem Handvorschuss verrechnet werden.[footnoteRef:1]  [1:  Siehe hierzu die „Handreichung zur möglichen Abbildung eines Handvorschusses“. Diese kann bei der Evangelischen Regionalverwaltung angefragt werden. ] 


6.
Bei Auflösung des Posaunenchors verpflichtet sich die Kirchengemeinde die Finanzmittel und das Inventar des Posaunenchors fünf Jahre lang stehen zu lassen und diese entsprechend der Zweckbindung zu verwenden, falls sich ein neuer Posaunenchor bilden würde.
Danach können die Finanzmittel und das Inventar im Sinne der Bläserarbeit umgewidmet werden. 

7.
Für die Verwaltung des Vermögens und die Rechnungsführung entstehen dem Posaunenchor keine Kosten.

8.
Der Posaunenchor erhält von der Assistenz der Gemeindeleitung in angemessenem Abstand einen Sachbuchauszug.


§ 4 Inventar

1.
Die kircheneigenen Instrumente werden gemäß der Haushaltsordnung mit ihrem jeweiligen Wert im Anlagevermögen der Kirchengemeinde ausgewiesen und mit der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel werden in gemeinsamer Verantwortung von Kirchengemeinde und Posaunenchor erwirtschaftet und dienen der späteren Ersatz- oder Neuanschaffung von Instrumenten.

2.
Die Reparatur von kircheneigenen Blasinstrumenten trägt die Kirchengemeinde.

Für die Reparatur von Blasinstrumenten von Gemeindegliedern im kirchlichen Posaunenchor kann der Vorstand im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnis über einen Zuschuss und dessen Höhe entscheiden. 




§ 5 Inkrafttreten und Übergangsregelung

Die Vereinbarung tritt zum xx.xx.2025 in Kraft

Der Posaunenchor Name hat über den Inhalt und Abschluss der Vereinbarung in der Sitzung vom xx.xx.2025 beraten und die Mitglieder des Posaunenchors informiert. 

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Name hat den Abschluss dieser Vereinbarung in der Sitzung vom xx.xx.2025 beschlossen. 

Die Vereinbarung regelt die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen der Kirchengemeinde und dem Posaunenchor als rechtlich unselbstständigen Teil der Kirchengemeinde im Innenverhältnis. 



(Ort/Datum)						(Ort/Datum)



Vorsitzender der Kirchengemeinde			Vorsitzender des Posaunenchors
1 Ordnungsnummer 800 der Rechtsammlung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

